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Übernahme von Mitgliedsbeiträgen durch das Sozialamt 
 
Wenn Sie Sozialhilfeempfänger nach SGB XII und schwerbehindert sind, besteht 
möglicherweise eine kleine Chance den Mitgliedsbeitrag – vielleicht auch nur 
teilweise – ersetzt zu bekommen. 
Wir empfehlen Ihnen, einen formlosen Antrag an das für Sie zuständige Sozialamt 
zu stellen. 
 

Muster 
(Absender)         (Ort und Datum) 
(Name/Anschrift des zuständigen Sozialamts) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach § 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX werden Leistungen und Hilfen zur Teilhabe am 

gemeinschaftlichen und kulturellen Leben erbracht. Nach § 58 SGB IX umfassen die 

Hilfen vor allem die in der Nr. 1 - 7 aufgeführten Hilfen. Unter der dort genannten 

Nr. 1 fallen insbesondere Hilfen, die geeignet sind, den Kontakt und den Umgang 

mit anderen Menschen zu ermöglichen und zu erleichtern. 

Nach der bisherigen Eingliederungshilfeverordnung nach dem ehemaligen § 47 BSHG 

bestand die Möglichkeit, die entsprechenden Beitragskosten in Höhe von € 42,00 / 

Jahr erstattet zu bekommen. 

Durch den Beitritt in den Bundesverband der Organtransplantierten habe ich die 

Möglichkeit 

a) Kontakt zu gleichartig Behinderten aufzunehmen, herzustellen und zu erhalten, 

b) an Veranstaltungen des Bundesverbands teilzunehmen, 

c) notwendige Informationen zur Bewältigung und Handhabung der Behinderung zu 

erhalten, 

d) Informationsmaterial (Zeitschriften, Sonderdrucke u.a.) kostenlos, bzw. 

finanziert durch Mitgliedsbeiträge zu erlangen. 

 

Aufgrund meiner finanziellen Situation kann ich die notwendigen Mitgliedsbeiträge 

nicht tragen. Im Falle der Nichtübernahme der Beitragskosten in Höhe von € 42,00 

/ Jahr entstehen mir Nachteile, die für mich eine besondere Härte bedeuten. 

 

Über einen positiven Bescheid würde ich mich freuen. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

(Unterschrift) 


